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Hinweis: Vorherige Verlautbarung der 
Bundesbank zu Finanzsanktionen: 
Rundschreiben Nr. 83/2018 

26. Oktober 2018

Rundschreiben Nr. 84/2018 

An alle 
Kreditinstitute 

1. Finanzsanktionen gegenüber der Republik Guinea; Durchführungsverordnung (EU)
2018/1604 des Rates vom 25. Oktober 2018
2. Finanzsanktionen angesichts der Lage in Burundi; Durchführungsverordnung (EU)
2018/1605 des Rates vom 25. Oktober 2018
3. Finanzsanktionen angesichts der Lage in Libyen; Berichtigung der Durchführungs-
verordnung (EU) 2018/1285 des Rates vom 24. September 2018

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten Sie über die folgenden Entwicklungen im Bereich der Finanzsanktionen unterrich-
ten: 

1. Der Rat der Europäischen Union hat mit Durchführungsverordnung (EU) 2018/16041 (Anla-
ge 1) die Angaben zu zwei Personeneinträgen aktualisiert und dabei die  Liste der Personen,
Organisationen und Einrichtungen in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1284/20092 (Sankti-
onsregime Guinea) neu gefasst.

_____________ 
1
  Durchführungsverordnung (EU) 2018/1604 des Rates vom 25. Oktober 2018 zur Durchführung der Verordnung 
(EU) Nr. 1284/2009 zur Einführung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegenüber der Republik  
Guinea  

2
  Verordnung (EU) Nr. 1284/2009 des Rates vom 22. Dezember 2009 zur Einführung bestimmter  restriktiver Maß-
nahmen gegenüber der Republik Guinea  
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2. Ferner hat der Rat der Europäischen Union mit Durchführungsverordnung (EU) 2018/16053 
(Anlage 2) die der Identifizierung dienenden Angaben zu einer natürlichen Person in Anhang I 
der Verordnung (EU) 2015/17554 (Sanktionsregime Burundi) ergänzt.   
 
3. Zudem wurden mit Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2018/12855 (Anlage 3) 
die Angaben zu einer natürlichen Person in Anhang II der Verordnung (EU) 2016/446 (Sankti-
onsregime Libyen) korrigiert. 
 
Mit diesem Rundschreiben ist keine Abfrage gesperrter Vermögenswerte verbunden. Eine 
Rückmeldung ist daher nicht erforderlich. Die Verpflichtungen aus Artikel 12 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) Nr. 1284/2009, Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2015/1755 sowie Arti-
kel  18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/44 bleiben unberührt. 
 
Wir haben die Rechtsakte zu Finanzsanktionen auf folgender Website der Deutschen Bundes-
bank unter dem jeweiligen Sanktionsregime eingestellt: 
https://www.bundesbank.de/de/service/finanzsanktionen/sanktionsregimes 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Deutsche Bundesbank 
Hauptverwaltung in Bayern 
Mayrhofer Brosig 
 
 
 
Anlagen 

_____________ 
3
  Durchführungsverordnung  (EU) 2018/1605 des Rates vom 25 Oktober 2018 zur Durchführung  der Verordnung 

 (EU) 2015/1755 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Burundi 
4  Verordnung (EU) 2015/1755 des Rates vom 1. Oktober 2015 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in 

Burundi 
5
 Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1285 des Rates vom 24. September 2018 zur Durchführung 
des Artikels 21 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2016/44 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Libyen 

6
  Verordnung (EU) 2016/44 des Rates vom 18. Januar 2016 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in 
Libyen und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 2014/2011 



VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1604 DES RATES 

vom 25. Oktober 2018 

zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1284/2009 zur Einführung bestimmter restriktiver 
Maßnahmen gegenüber der Republik Guinea 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1284/2009 des Rates vom 22. Dezember 2009 zur Einführung bestimmter 
restriktiver Maßnahmen gegenüber der Republik Guinea (1), insbesondere auf Artikel 15a Absatz 4, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 22. Dezember 2009 hat der Rat die Verordnung (EU) Nr. 1284/2009 angenommen. 

(2) Die Angaben zum militärischen Dienstgrad zweier in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1284/2009 
aufgeführten Personen sollten aktualisiert werden. 

(3) Die Verordnung (EU) Nr. 1284/2009 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1284/2009 wird durch den Wortlaut im Anhang der vorliegenden Verordnung 
ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 25. Oktober 2018. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
J. BOGNER-STRAUSS

26.10.2018 L 268/16 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. L 346 vom 23.12.2009, S. 26. 

Anlage 1



ANHANG 

„ANHANG II 

LISTE DER PERSONEN, ORGANISATIONEN UND EINRICHTUNGEN NACH ARTIKEL 6 ABSATZ 3  

Name 
(und ggf. Aliasname) Angaben zur Identität Begründung 

1. Hauptmann Moussa 
Dadis CAMARA 

Geburtsdatum: 1.1.1964 
oder 29.12.1968 

Pass: R0001318 

Person, die laut der internationalen Untersuchungskom
mission die Verantwortung für die Ereignisse vom 
28. September 2009 in Guinea trägt 

2. Oberst Moussa 
Tiégboro CAMARA 

Geburtsdatum: 1.1.1968 

Pass: 7190 

Person, die laut der internationalen Untersuchungskom
mission die Verantwortung für die Ereignisse vom 
28. September 2009 in Guinea trägt 

3. Oberst Dr. Abdoulaye 
Chérif DIABY 

Geburtsdatum: 26.2.1957 

Pass: 13683 

Person, die laut der internationalen Untersuchungskom
mission die Verantwortung für die Ereignisse vom 
28. September 2009 in Guinea trägt 

4. Oberleutnant 
Aboubacar Chérif 
(alias Toumba) 
DIAKITÉ  

Person, die laut der internationalen Untersuchungskom
mission die Verantwortung für die Ereignisse vom 
28. September 2009 in Guinea trägt 

5. Oberst Jean-Claude 
PIVI (alias Coplan) 

Geburtsdatum: 1.1.1960 Person, die laut der internationalen Untersuchungskom
mission die Verantwortung für die Ereignisse vom 
28. September 2009 in Guinea trägt“    

26.10.2018 L 268/17 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1605 DES RATES 

vom 25. Oktober 2018 

zur Durchführung der Verordnung (EU) 2015/1755 über restriktive Maßnahmen angesichts der 
Lage in Burundi 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2015/1755 des Rates vom 1. Oktober 2015 über restriktive Maßnahmen angesichts 
der Lage in Burundi (1) insbesondere auf Artikel 13 Absatz 4, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 1. Oktober 2015 die Verordnung (EU) 2015/1755 über restriktive Maßnahmen angesichts der 
Lage in Burundi erlassen. 

(2) Zusätzliche Angaben zur Identität einer natürlichen Person stehen zur Verfügung. 

(3) Anhang I der Verordnung (EU) 2015/1755 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang I der Verordnung (EU) 2015/1755 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 25. Oktober 2018. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
J. BOGNER-STRAUSS

26.10.2018 L 268/18 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. L 257 vom 2.10.2015, S. 1. 

Anlage 2



ANHANG 

Im Anhang I zur Verordnung (EU) 2015/1755 erhält Eintrag 3 unter „Liste der natürlichen und juristischen Personen, 
Organisationen und Einrichtungen nach Artikel 2“ folgende Fassung:  

Name Angaben zur Identität Gründe für die Benennung 

„3. Mathias/Joseph 
NIYONZIMA 

alias KAZUNGU 

Geburtsdatum: 6.3.1956; 2.1.1967 

Geburtsort: Kanyosha Commune, 
Mubimbi, Bujumbura-Rural Province, 
Burundi 

Registriernummer (SNR): O/00064 

Besitzt die burundische 
Staatsangehörigkeit. 

Reisepass Nr.: OP0053090 

Beamter des Nationalen Nachrichtendienstes. Verant
wortlich für die Behinderung der Suche nach einer 
politischen Lösung in Burundi, indem er zur Gewalt
anwendung und zu Repressionen bei den Demonst
rationen aufgestachelt hat, die am 26. April 2015 
nach der Ankündigung der Präsidentschaftskandida
tur von Präsident Nkurunziza begonnen haben. Ist 
verantwortlich dafür, auch außerhalb von Burundi 
die Ausbildung, Koordinierung und Bewaffnung der 
paramilitärischen Milizen der Imbonerakure unter
stützt zu haben, die für Gewalthandlungen, Repres
sionsmaßnahmen und schwere Menschenrechtsüber
griffe in Burundi verantwortlich sind.“   

26.10.2018 L 268/19 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1285 des Rates vom 24. September 2018 
zur Durchführung des Artikels 21 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2016/44 über restriktive 

Maßnahmen angesichts der Lage in Libyen 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 240 vom 25. September 2018) 

Seite 6, Anhang, Nummer 4: 

Anstatt:  „24.  Name: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QUASSIM 4: OMAR“ 

muss es heißen:  „24.  Name: 1: MUS'AB 2: MUSTAFA 3: ABU AL QASSIM 4: OMAR“.   

26.10.2018 L 268/92 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

Anlage 3
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